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DiereuhtlicheStellungWiensinderneuenVerføssung.DerStadt-¬
senatbeschäftigtesichheutemitdererwähntenFrageundder
ReferentStR.SpeiserbegründetinseinemReferatnachstehende
Anträge :DerBürgermeisterwirdbeauftragt ,derNatiomalversamm-¬
lungundderStaatsregierungaumAnlassderBeratungderBundes-¬
verfassungmachstehendeWänschederGemeindeWienbekanntzugeben:

. )DieMöglichkeitderBildungeinesgalbständigenLandesWien
durchübereinstimmendenBeschlußdesWienerGemeinderatesunddes

daraufverwiesen,daß,wenndieGssetzgebunghingichtlichderGe¬
meindeundLandesabgabenfürWienderStadtWienganzüberwiesen
werde,esmöglichwäre ,dagSteuernundAbgabenderWienerBevöl-¬
kerungsowohlvomLandeals auchvonderStadtWienauferlegt
würden .Die Christlichsozialen sprachen sich aus gegendieStel¬
lungdesBürgermeistersals LandeshauptnannunddesStadtsenats
als Landesregierungaus .Ebensostellten sie sichaufdemStand¬
punkt,daßesbessersei ,dasErnährungswesennurbezüglichder
GesetzgebungnichtaberauchbezüglichderVollziehungdemBunde
zuzuweisenStR .Vaugoinsprachsich auäerdemdafüraus ,daßnicht
nurdasElektrizitätsvesenunddieindustrielleVerwertungderGe-¬
wäsger,sondernauchasBergwesenderGesetzgebungundVollziehung
des Bundesunterstellt werdensoll .Dr .Kienböckwiesdaraufhin ,

LandesNiederoesterreichsollvorgesehenwerden.. )Wienbean-da?dieAbneigungderLänderderStadtWiengegenüber,diemanche
spruchtalsBundeshauptstadteineselbständlge,unmittelbarvomGe-Schwierigkeitenmitsichbringe,danitzusamnenhänge,dagdenLän-¬
meinderatezuwählendeVertretungimBundesrate.DasVerkältmisderderndiederzeitigeGemeindewerwaltunginWiennichtpasse.ReferentSth .SpeiserwiesinseinemSchluwortedaraufhin,izahidervondeneinselnenLändernundvonWienzuwählendenBun-¬
desratzmitgliedersollderBevölkerungszahlentsprechen.. )WiendaßdieletztenBeschjüssedesUnterausschussesdesVerfassungs,

IsohonverderimPunkteX)vorgesehenenTeilungdesjetzigen
LandenNiederöewerreicheinamLandegleichgehaltenwerden,hin-¬
sichtlichs )derAnteilnahmeanBundeseinnshmenundderBeiträge

d ZuschässeausBundesmitteln ;b )derGesetzgehunghinsichtlich

ausschusses,dieWienbetreffen,vielfachdenWünschenderGemeinde
Wienentsprechen,dasaberdievorliegendenAnträgeüberdiese
Beschlüssein vielenDingennochhinäusgehen.DerBeschlußdes
Verfassungsausschussesbildein gewißemSinneschonanKompromiß,

derGemeinde-undLandesabgabeninWien;c )derautonomenBeschlug-dieGemeindekönneschaberinihrenForderungennich;aufdenBo-¬
fassungüberseineVerfaßung(Gemeindestatut;d )dervollziehendendendiesesKompromissesstellenDasSteuerwesenseischonsoge-¬
GewaltinAngeleganheitenderBundes-undderLandesgesetzgebung,ordnet,daginStadtundLandSteuernmiteinanderkonkurieren,es
sczwar,daßderBürgermeisterderStadtWiendierechtlicheStel -seiaberunbedingtnotwendig,daßsichdieGemeindeWienendlichlungeinesLandeshauptmannesundderWienerStadtsenatdierecht-ihrevolleSteuerfreiheiterohere.DieAbneigungderLändergegen
licheStellungeinerLandesregierungerhält;e )derGesetzgebungWienhängewohlnichtmitparteipolitischenErwägungenzusammen.,
fürWierinallenAngelegenheiten,dieschonbeiderprovisorischenWahrseieinfach,dagdieBauernsichihreAbsatzquellensuchen,
useinandersetzungmitdemLandealsnichtgeneinsambezsichnetdieIhnendiebestenVerdienstmöglichkeitengewähren.Wienmüsse

werden.. )DieallgemeinestaatlicheVerwaltung(Art. 97a)inder
BøndeshauptstadtWiensollnachdemimAbschnitt5desVerfassungs-¬
gesetzedenthaltenenGrundsätzendurchdasWienerGemeindestatut
geregeltwerden.. )indenWirkungskreisdesBundessollenauch
fallen:DieGesetzgebungundNollziehung. )inErnährungswesen,

. )hinsichtlichdesEleketrizitätswesensundderindustriellen
VerwertungderGewässer,. )Der ,' AbsatzdesArt3asollaußer

demVerbotvonZwischenzell-Linienauchdasaller sonstigenBar-¬
kearsbeschränkungen,festsetzen.UeberdieAnträgewurdeeinemehrstündigeDebatteabgeführt
VonSeitederchristlichsozialenMitgliederwurdehauptsächlich

natürlichanderForderungfesthalten,dagesseineVertreter
imBundesratenachdemSchlüsselder Bevölkerungszahlerhalte .
WasdieEinwändegagendieStellungdesBürgermeistersalsLan¬
deshauptnannbetreffe ,sonüsseerklärtwerden,dagdiealte

Stadthalterei,bezw.DerStadthalteralsOrganedermonarchi¬
stisch- zentralistischeRegierunggewählt,dieAufgaheeiner
poltischenBehördezweiterInstanzversehenhaben .Damalswar
dieStadthaltereinandersgearteteszentralistisch-bürokra¬
tischgebildetesOrgan .MitderUebertragungderStaatsgewalt
in denLändernandie gewähltenOrganefiel dieserUnterschied
wegeNunmehrist auchdie zweiteInstannzdieLandesregierung

ausVertreternderBevölkerungzusammengesetztundesseinicht
einzusehen ,warumdie WienerVertretungfür das WienerVolknicht

dieselbenRechteausübenunddasgleicheVertrauengenießensoll,
wieirgendeineandereLandesvertretungWienmüsseinBezugauf
seineRechtein der neuenBundesverfassungso gestelltwerden,
wiedieanderenLänder.DieFreiheitundSelbständigkeitseifür
WieneineLebensfrage .In demjetzigenMomente,wodie neueVer¬
fassungvielleichtGesetzwerdenkönne,solleWienseineForderun¬
genkräftigerheben.BeiderAbstimmungwurdeneineAnzahlvonAnträgendesRe¬
ferenteneinstimmigangenommen.DagegenstimmtendieChristlichso-¬
zialengegendasfreie Gesetzgebungsrecht,hchtlichderGemein-¬
deundLandesabgabegegendieBestellungdesBürgerneisterszum

LandeshauptmannunddesStaditsenatdzurLandesregieungundgegen
dieForderungdaßdemBundeauchdieVollziehunginBezugaufdas
Ernährungwesenübertragenwerdensoll .
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